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Trinkwasser kontra Brandschutz
Im Brennpunkt ▪ Feuerlösch- und Brandschutzanlagen im Gebäude stellen ein hohes 
hygienisches Risiko dar, wenn sie unmittelbar mit der Trinkwasserinstallation verbun-
den sind. Verschiedene Marktstudien gehen davon aus, dass es in Deutschland bis zu 
250 000 solcher Anlagen im Bestand gibt. Die DIN 1988 Teil 600 regelt bereits seit 2010 
die Ausführung und den Anschluss von Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit 
Feuerlösch- und Brandschutzanlagen. Die neue Trinkwasserverordnung (TVO), die am 
1. November 2011 in Kraft getreten ist, hat hier noch einige Verschärfungen gebracht. 
Worauf jetzt besonders geachtet werden muss, zeigt der folgende Beitrag.
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Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 
werden während ihrer Lebensdauer sehr 

selten oder überhaupt nie betrieben, nur bei 
den jährlichen Wartungsarbeiten bzw. even-
tuell für Probeübungen. Sind sie ständig mit 
Wasser gefüllt, so besteht die Gefahr, dass das 
Wasser lange in den Anlagen verbleibt, altert 
und damit hygienisch bedenklich wird. Sind 
solche Anlagen unmittelbar mit der Trinkwas-
serversorgungsanlage verbunden, stellen sie 
eine hygienische Gefahr für das Trinkwasser 
dar. Die neue Trinkwasserverordnung (TVO), 
die am 1. November 2011 in Kraft getreten 
ist, hat hier einige Verschärfungen gebracht. 
Denn dadurch ändern sich zentrale Richtli-
nien und Grenzwerte für unser Trinkwasser, 
vor allem hinsichtlich des Schutzes der Trink-
wasserqualität. So dürfen beispielsweise nie-
mals Trinkwasseranlagen ohne eine den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechende Sicherungseinrichtung unmittel-
bar mit Systemen oder Apparaten verbunden 
werden, in denen sich Nicht-Trinkwasser be-
findet (§ 17 Abs. 2 TrinkwV:2011). Das gilt für 
den Heizungsfüllschlauch im Kleinen ebenso 
wie für den Trinkwasseranschluss bei Feuer-
löschanlagen „nass“ im Großen.

Anschlussnehmer in der Pflicht
Kaum ein Hausbesitzer ist sich der Pflichten 
bewusst, die er durch den Anschluss seines 
Gebäudes an die Wasserversorgung einhal-
ten muss. Die meisten wissen zwar, dass es in 
Deutschland ein Reinheitsgebot gibt für Bier, 
aber die wenigsten sind sich darüber im Kla-
ren, dass es auch ein Reinheitsgebot für Trink-
wasser gibt. Dabei heißt es im § 4 der aktuel-
len Trinkwasserverordnung: „Trinkwasser 
muss so beschaffen sein, dass durch seinen 
Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der 
Gesundheit insbesondere durch Krankheits-
erreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein 
und genusstauglich sein. Diese Anforderung 
gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufberei-
tung und der Wasserverteilung mindestens 
die allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik eingehalten werden und das Trinkwasser 
den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht“. 
Die dort geforderten allgemein anerkannten 
Regeln der Technik werden in Deutschland 
u. a. durch DIN-Normen, DVGW-Arbeitsblät-
ter oder VDI-Richtlinien definiert, die somit 
im Bereich Trinkwasser als Mindestanforde-
rung zwingend einzuhalten sind, da der 
Zweck der Trinkwasserverordnung und des 
technischen Regelwerks der Schutz der 
menschlichen Gesundheit ist.

Auch der Teil 600 der DIN 1988 „Trink-
wasser-Installationen in Verbindung mit Feu-
erlösch- und Brandschutzanlagen“ stellt eine 
solche allgemein anerkannte Regel der Tech-
nik dar. Der Schutz der Trinkwasserqualität ist 

jedoch ein wichtiger und daher umfangrei-
cher Aspekt der Trinkwasserhygiene, weswe-
gen nicht ein Regelwerk allein alle Aspekte 
abbilden kann. Mehrere Normen und Ar-
beitsblätter sind hier miteinander verzahnt 
oder bauen aufeinander auf, um die wichti-
gen Details auch nicht alltäglicher Anwen-
dungen darstellen zu können (Bild 1).

Sünden der Vergangenheit  
korrigieren
Da Feuerlöschanlagen „nass“ nur im Brand-
fall durchflossen werden, ist durch die langen 
Stagnationszeiten damit zu rechnen, dass das 
Wasser hygienisch bedenk-
lich wird. Sind solche Anla-
gen unmittelbar mit dem 
Trinkwasser verbunden, be-
steht eine ernsthafte Gefahr 
für die Qualität des Trink-
wassers und damit für die 
Nutzer. Die Anforderungen 
der TrinkwV an die Trink-
wasserbeschaffenheit sind bei Neuinstallatio-
nen und bei bestehenden Anlagen unbe-
dingt einzuhalten und Abstriche bei der 
Trinkwasserhygiene können nicht akzeptiert 
werden.

Vor 20 Jahren hatten wir noch nicht den 
technischen Wissensstand, dessen wir uns 
heute in Deutschland rühmen dürfen. Da-
durch sind viele Ausführungen, die in den 
70er- und 80er-Jahren noch durchaus eine 
Regel der Technik darstellten, heute rückbli-
ckend als falsch und mitunter sogar gefähr-
lich erkannt worden. Diese Sünden der Ver-
gangenheit, die heute vielleicht sogar ein 
 Gesundheitsrisiko durch mikrobiologische 
Belastungen in sich tragen, müssen nun 

 berichtigt werden. Daher wurde im Teil 600 
der DIN 1988 unter Punkt 5 auch festgelegt, 
dass es keinen Bestandsschutz gibt für 
 Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit 
Feuerlösch- und Brandschutzanlagen, wenn 
die Anforderungen der Trinkwasserverord-
nung nicht eingehalten werden. Brand-
schutztechnisch sind solche Anlagen meist in 
Ordnung, daher ist darauf zu achten, dass 
bei Erweiterung, Sanierung oder Instandset-
zung sowohl die brandschutztechnischen 
Anforderungen erfüllt bleiben und auch die 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung 
eingehalten werden. Diese Anforderungen 

an die Qualität des Trinkwassers sind bei 
Neuanlagen aber auch bei Anlagen im Be-
stand zwingend einzuhalten (Bild 2).

Sauber getrennt
Die Trinkwasserverordnung gilt nicht in Anla-
gen, in denen sich Wasser befindet, das nicht 
für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist 
und das sich hinter einer Sicherungseinrich-
tung befindet (§ 2 TrinkwV:2011). Löschwas-
ser ist per Definition DIN 1988-600 generell 
Nicht-Trinkwasser hinter der Löschwasserü-
bergabestelle (LWÜ) und damit also Wasser, 
das eben nicht für den menschlichen Ge-
brauch bestimmt ist. Die Löschwasserüber-
gabestelle beinhaltet auch die notwendige 

1
Mehrere technische Regelwerke gewährleisten gemeinsam  
den Schutz der Trinkwasserqualität.

„Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 
müssen einerseits den Bedürfnissen  

des Brandschutzes entsprechen,  
andererseits den Anforderungen der 

Trinkwasserversorgung gerecht werden.“
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Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trink-
wassers. Eine unmittelbare Verbindung zwi-
schen Trinkwasser und der Feuerlöschanlage 
stellt eine Gefahr für die Beschaffenheit des 
Trinkwassers dar. Nach der LWÜ sind außer 
Löschwasserentnahmestellen keine weiteren 
Entnahmestellen mehr zulässig.

Die Löschwasserübergabestelle sollte 
möglichst nahe an der Wasserzählanlage lie-
gen, um Stagnationswasservolumen so ge-

ring wie möglich zu halten. Sie beginnt im-
mer mit einer Absperrarmatur und darf nicht 
in Räumen untergebracht sein, in denen die 
Gefahr einer Überflutung besteht, da ansons-
ten verunreinigtes Wasser im Falle einer 
Überflutung durch etwaige Belüftungsöff-
nungen wieder in die Trinkwasserinstallation 
eindringen könnte. In Abhängigkeit des je-
weiligen Feuerlösch- und Brandschutzsys-
tems ist eine Risikobetrachtung vorzuneh-

men, nach der eine individuell geeignete 
LWÜ anhand der Tabelle 1 der DIN 1988-600 
auszuwählen ist (Bild 3).

Für Löschwasseranlagen „nass“ mit Wand-
hydranten Typ F sowie für Anlagen mit Wand-
hydranten Typ S, wenn hier der Trinkwasser-
bedarf kleiner ist als der Löschwasserbedarf 
(beide nach DIN 14462), oder für Anlagen 
mit  zusätzlicher Einspeisemöglichkeit von 
Nicht-Trinkwasser ist demnach zur hygie-
nisch sicheren Trennung ein freier Auslauf 
zwingend erforderlich. Nach DIN EN 
1717:2011-08 sind diese Ausläufe als Typ AA 
oder AB bezeichnet, wobei Typ AA einen un-
gehinderten freien Auslauf nach DIN EN 
13076 definiert und Typ AB einen freien Aus-
lauf in einen Vorlagebehälter mit nicht-kreis-
förmigem Überlauf nach DIN EN 13077. Ein 
freier Auslauf Typ AB findet sich entspre-
chend in  sogenannten Sicherheitstrennsta-
tionen, bestehend aus Vorlagebehälter, 
Druckerhöhungsanlage und Nachspeiseein-
richtung. Entsprechende Druckerhöhungs-
anlagen und Behältervolumen sind nach DIN 
1988-500 bzw. DIN 14462 auszulegen. 
 Sicherungsarmaturen, wie Systemtrenner 
oder Rohrtrenner, sind durch ihre unmittel-
bare Verbindung keine geeigneten Siche-

Die unmittelba-
re Verbindung von 
 Feuerlöschanlagen 
mit einer Trinkwas-
serinstallation birgt 
erhebliche Risiken.
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Anlagentyp

Übergabestelle

Anlagen mit 
 zusätzlicher  
Einspeisung  
von Nicht-Trink-
wasser

Löschwasser-
anlagen „nass“ 
mit Wandhydrant  
Typ F, Typ S nach 
DIN 14462

Löschwasser-
anlagen „nass-
trocken“ mit 
Wandhydrant  
Typ F, Typ S nach 
DIN 14462

Trinkwasser-
installation mit 
Wandhydrant  
Typ S nach  
DIN 14462

Feuerlösch- und 
Brandschutzanlage 
mit offenen Düsen, 
z. B. nach DIN 14494, 
DIN 14495, DIN CEN/
TS 14816, VdS 2109

Sprinkleranlage, 
z. B. nach  
DIN 14489,  
DIN EN 12845, 
VdS CEA 4001

Anlagen mit 
 Unter- und 
Überflur-
hydranten

Freier Auslauf  
Typ AA, AB nach  
DIN EN 1717

X X Xb – X X X

Füll- und Entleerungs-
station nach  
DIN 14463-1

– – Xb – – – Xb

Füll- und Entleerungs-
station nach  
DIN 14463-2

– – – – Xb – –

Direktanschluss- 
 station nach  
DIN 14464

– – – – Xa Xa –

Schlauchanschluss- 
ventil 1 mit Sicherungs-
einrichtung nach  
DIN 14461-3

– – – Xc – – –

Über- und Unter-
flurhydranten – – – – – – Xc

a Einschränkung nach 4.3 beachten
b Spitzenvolumenstrom in der Füllphase beachten
c Bei ausreichend durchflossenen Trinkwasserinstallationen geeignet, siehe 4.2.1

Die Tabelle 1 der DIN 1988-600 definiert geeignete Löschwasserübergabestellen für die verschiedenen Systeme.
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„Feuerlösch- und Lösch-
wassereinrichtungen  

sind Einrichtungen des vor-
beugenden Brandschutzes.  

Sie dienen der Rettung  
und dem Schutz von 

 Personen und der Brand-
bekämpfung. Bei direktem 

Anschluss an das Trink-
wassernetz unter liegen sie 
besonderen hygienischen 

Anforderungen.“

Brandschutz rettet Leben
Unter Brandschutz versteht man alle Maß-
nahmen, die der Entstehung eines Brandes 
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorbeugen und bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Im 
Wesentlichen werden vier Arten von 
Brandschutz-Maßnahmen unterschieden:

 ▪ baulicher Brandschutz

 ▪ technischer Brandschutz

 ▪ organisatorischer Brandschutz

 ▪ abwehrender Brandschutz

Mit geeigneten Brandschutzmaßnahmen 
kann ein Feuer in vielen Fällen so einge-
dämmt werden, dass Menschenleben ge-
rettet und große finanzielle Schäden ver-
mieden werden.

„Die technischen Anfor-
derungen an Feuerlösch-
anlagen werden bestimmt 

durch den nach bauauf-
sichtlichen und gewerb-

lichen Vorschriften  
geforderten Feuerschutz, 
der zum Ziel hat, Brände  
im Entstehen zu löschen 

bzw. diese bis zum  
Eintreffen der Feuerwehr 

weitgehend einzudämmen.“

SPoTLIghT
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rungseinrichtungen für Löschwasserüberga-
bestellen. Solche Sicherungsarmaturen dür-
fen nur bis max. Flüssigkeitskategorie 4 der 
DIN EN 1717 eingesetzt werden. Kommen 
mikrobiologische Verunreinigungen ins Spiel, 
könnten z. B. Bakterien im Biofilm der Leitung 
auch gegen die Fließrichtung und durch die 
Sicherungsarmatur zurückwachsen. Flüssig-
keiten mit der Gefahr der Anwesenheit bak-
terieller oder virueller Erreger übertragbarer 
Krankheiten werden nach DIN EN 1717 in die 
Flüssigkeitskategorie 5 eingestuft, was die 
höchste Risikostufe darstellt.

Hilfe zur Selbsthilfe
Eine Besonderheit stellen Anlagen mit Wand-
hydranten Typ S dar, wenn gleichzeitig ein 
ausreichender Trinkwasserbedarf im Gebäu-
de besteht. Diese Wandhydranten, die aus-
schließlich zur Selbsthilfe vorgesehen sind 
und eine Sicherungskombination Typ HD 
beinhalten, dürfen als LWÜ unter bestimm-
ten Voraussetzungen unmittelbar an die 
Trinkwasserinstallation angeschlossen blei-
ben. Allerdings eben nur dann, wenn der 
Löschwasserbedarf kleiner ist als der Trink-
wasserspitzenvolumenstrom bei einer realis-
tischen Gleichzeitigkeit, wie sie auch nach 
VDI 6023 gefordert ist. Angenommen, ein 
viergeschossiges Bürogebäude hat einen be-
rechneten Spitzenvolumenstrom Trinkwas-
ser von 2,5 l/s (je Etage ein Herren- und Da-
men-WC und eine Teeküche). Für Wand-
hydranten Typ S wird mit einem Auslegungs-
volumenstrom von 0,4 l/s und einer 
Gleichzeitigkeit von 2 ein Feuerlöschbedarf 
von 0,8 l/s angenommen. Damit ist der 
Trinkwasserspitzenvolumenstrom größer als 
der Feuerlöschbedarf und die Wandhydran-
tenkästen dürfen unmittelbar angeschlossen 
bleiben. Allerdings hat man es dann recht-
lich gesehen, per Definition, auch nicht 
mehr mit einer Löschwasseranlage zu tun, 
sondern es handelt sich dann um eine Trink-
wasserinstallation mit eingebundenen 
Wandhydranten. Bis zur Löschwasserüber-
gabestelle, also den im Hydrantenkasten 
 integrierten Schlauchanschlussventilen mit 
Sicherungskombination Typ HD nach DIN 
EN 1717, unterliegen diese Anlagen zudem 
auch in allen Aspekten der Trinkwasserver-
ordnung. Bei Anlagen mit Wandhydranten 
Typ S müssen alle Wandhydranten und 
Stockwerksleitungen über eine gemeinsame 
Steigleitung versorgt werden. Die Länge der 
Einzelzuleitungen zu den jeweiligen Hydran-
tenkästen, bzw. zu den Schlauchanschluss-
ventilen, dürfen max. 10 x DN nicht über-
schreiten, um eine Beeinträchtigung der 
Trinkwasserqualität durch gelöste Stoffe oder 
Bakterienwachstum in solchen Einzelzulei-
tungen zu minimieren.

Diese vorgenannten Regelungen gelten 
wohlgemerkt nicht für Wandhydrantenkäs-
ten Typ F, die mit einem Auslegungsvolu-
menstrom von 1,7 l/s und einer Gleichzeitig-
keit von 3 einen weit höheren Feuerlöschbe-
darf darstellen! Die Strategie des Rückbaus 
solcher Wandhydrantenkästen einiger Betrei-
ber, um die Kosten für eine regelkonforme 
Umrüstung einzusparen, geht natürlich auch 
nicht auf. Ein solcher Eingriff setzt jedes 
Brandschutzkonzept außer Kraft und die im 
Bestand vorhandenen Leitungen sind damit 
noch immer weit überdimensioniert und po-
tenzielle Keimzellen für mikrobiologische Be-
lastungen (Bild 4).

Transportwege frei halten
Um den Objektschutz durch eine Feuerlösch- 
und Brandschutzanlage zu gewährleisten, 
benötigt man in der Regel aber nun einmal 
Wasser, das über eine LWÜ in die Löschwas-
seranlage transportiert werden muss. Sowohl 
aus brandschutztechnischer Sicht wie auch 
aus Sicht der Hygiene ist dem Transportweg 
des Wassers zur LWÜ besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Mängel in der Zulei-
tung können zum Ausfall der Löschwasseran-
lage führen oder zu hygienischen Verände-
rungen des angeschlossenen Trinkwassers. 
Das Trinkwasser in der Zuleitung zur LWÜ un-
terliegt in jedem Fall den Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung!

Die gemeinsame Zuleitung einschließlich 
der Wasserzähleinrichtung für die Trinkwas-
serinstallation eines Gebäudes und für die 
Versorgung einer Feuerlöschanlage muss 
nach dem Trinkwasserspitzenvolumenstrom 

dimensioniert werden. Bei einer Dimensio-
nierung nach Feuerlöschbedarf könnten 
 ansonsten möglicherweise in der hinsicht - 
lich des Trinkwasserbedarfs überdimensio-
nierten Zuleitung hygienische Probleme 
durch Stagnation auftreten. Die maximale 
Fließgeschwindigkeit darf in der gemein-
samen Zuleitung 5 m/s auch im Brandfall 
nicht überschreiten. In der DIN 1988-600 
heißt es zur Anschlussleitung: „Wird Trink-
wasser als Löschwasser für ein Grundstück 
zur Verfügung gestellt, müssen die Lösch-
wasser- und die Verbrauchsleitung durch 
 eine gemeinsame Anschlussleitung versorgt 
werden. Stellt das Wasserversorgungsunter-
nehmen nur Teilmengen des Löschwasser-
bedarfs zur Verfügung, ist die Differenz zu 
bevorraten“.

Absperreinrichtungen sind, um die Funk-
tion der Feuerlöschanlage nicht zu beein-

Bestandsanlagen, bei denen die „Alibi-Teeküche“ für hygienische Verhältnisse  
in der Steigleitung sorgen soll, haben ausgedient.
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trächtigen, dauerhaft als solche zu kenn-
zeichnen und gegen unbefugte Betätigung 
zu sichern. Ansonsten könnte es passieren, 
dass der Feuerlöschanlage versehentlich „der 
Saft abgedreht wird“. Alle Einbauteile in der 
Zuleitung müssen so beschaffen sein, dass 
die Funktion der Feuerlöschanlage im Brand-
fall nicht beeinträchtigt wird. Daher müssen 
zum Beispiel für die Trinkwasserinstallation 
erforderliche Druckminderer in die Abzwei-
gung der Hausinstallation und nicht in die 
gemeinsame Zuleitung installiert werden. 
Gleiches gilt für Trinkwasserfilter, die auch 
nichts in der gemeinsamen Zuleitung zu su-
chen haben, da sie bei mangelnder Instand-
haltung verstopfen und damit zu einem un-
zulässigen Druckverlust in der Zuleitung füh-
ren können. Trinkwasserfilter sind, wie auch 
Druckminderer für die Hausinstallation, in die 
Abzweigung der Hausinstallation einzubrin-
gen, die dabei möglichst nahe der Wasser-
zähleinrichtung angeschlossen sein sollte. In 
der Zuleitung zu einer LWÜ dürfen nur Stein-
fänger mit einer Maschenweite von mindes-

tens 1 mm verwendet werden, um das Risiko 
eines Druckverlusts so gering wie möglich zu 
halten.

Nach dem Abzweig der Hausinstallation 
darf die Einzelzuleitung zur Löschwasser-
übergabestelle einerseits eine Länge von 
max. 10 x DN nicht überschreiten, anderer-
seits darf sie dabei jedoch kein größeres Vo-
lumen beinhalten als max. 1,5 Liter. Diese 
Vorgabe dient wiederum dazu, aus hygieni-
schen Gründen einen Wasseraustausch in 
dieser Zuleitung zu gewährleisten. Am kon-
kreten Beispiel bedeutet die Volumenbe-
grenzung also in einer Einzelzuleitung zur 
LWÜ in DN 80, dass die maximale Länge nur 
27 cm betragen darf, da ein 80er-Rohr im 
Durchschnitt 5,5 l/m Inhalt aufweist. Würde 
man die Länge als 10 x DN, also 800 mm 
 berechnen, wäre der Rohrinhalt bereits 4,4 
Liter! Eine Einzelzuleitung in DN 100 darf 
demnach also auch nur 17 cm lang sein, um 
die Höchstmenge von 1,5 Litern nicht zu 
überschreiten. Sicherlich sollten Einzelzulei-
tungen zu LWÜ keine 20 m oder länger sein; 

17 cm dagegen sind oftmals aber genauso 
schwer zu realisieren. Ist die Vorgabe von 
maximal 1,5 Litern also baulich nicht ein-
zuhalten, muss der Wasseraustausch durch 
geeignete automatische Spüleinrichtungen 
realisiert werden. Ein manueller Kugelhahn 
ist an dieser Stelle nicht zweckdienlich. Mit-
tels dieser automatischen Spüleinrichtung 
muss, damit diese Einrichtung sinnvoll ist 
und ihren Zweck erfüllt, einmal wöchentlich 
der dreifache Leitungsinhalt dieser Zuleitung 
ausgetauscht werden. Dabei ist die Spülein-
richtung von der Dimension her so auszu-
legen, dass bei Leitungsquerschnitten bis 
DN 50 min. 0,2 m/s und bei Querschnitten 
größer DN 50 min. 0,1 m/s als Fließge-
schwindigkeit erreicht werden. An einer 
80er-Leitung ein ½“-Entleerventil mit 
Schlauchkupplung als Spüleinrichtung zu 
 installieren, dürfte also kaum realistisch oder 
zielführend sein (Bild 5). Die Fließgeschwin-
digkeit in der Einzelzuleitung darf bei der 
 Dimensionierung im Brandfall ebenfalls max. 
5 m/s erreichen, falls ein ausreichender Volu-

Zur Vermeidung von Stagnation müssen die Einzelzuleitungen 
regelmäßig aus reichend gespült werden.

Literatur zum Thema
 ▪ DIN EN 1717:2011-08 Schutz des Trinkwassers  

vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen 
und allgemeine Anforderungen an Sicherheitsein-
richtungen zur Verhütung von Trinkwasserverun-
reinigungen durch Rückfließen – Technische Regel 
des DVGW

 ▪ Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserver-
ordnung vom 3. Mai 2011 (BGBl. Teil I, Nr. 21 vom 
11. Mai 2011, S. 748–774)

 ▪ DIN 14462: Löschwassereinrichtungen – Planung  
und Einbau von Wandhydrantenanlagen und Lösch-
wasserleitungen – Technische Regel des DVGW

 ▪ DIN 1988-600:2010-12 Technische Regeln für  
Trinkwasser-Installationen – Teil 600: Trinkwasser- 
Installationen in Verbindung mit Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen – Technische Regel des DVGW

TIPP

5

Kategorie
Durchflussmenge bei 

Mindestfließdruck
gleichzeitigkeit Mindestfließdruck max. Fließdruck max. Ruhedruck

Wandhydrant Typ S 
(Selbsthilfe)

 24 l/min 2 2 Bar 8 Bar 12 Bar

Wandhydrant Typ F 
(Feuerwehr)

100 l/min 3 3 Bar 8 Bar 12 Bar

200 l/min 3 4,5 Bar 8 Bar 12 Bar

6

Alles geregelt: Die DIN 14462 definiert auch für Wandhydranten minimale und maximale 
Druckanforderungen an den Entnahmestellen.
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menstrom vom Versorger zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Ordnungsgemäße Druckhaltung
An den Entnahmearmaturen sind nach DIN 
14462 bestimmte Durchflussmengen und 
Drücke zur Brandbekämpfung notwendig 
(Bild 6). Die nötige Löschwassermenge bei 
entsprechender Gleichzeitigkeit und dem je-
weiligen Mindestdruck sind mit der zustän-
digen Brandschutzbehörde abzustimmen 
oder aus dem Brandschutzkonzept zu ent-
nehmen. Überschreitet der Fließdruck 8 Bar 
an den Entnahmestellen, könnte das zu 
Schwierigkeiten bei der Handhabung durch 
den Nutzer im Brandfall führen, da die Dyna-
mik der Flüssigkeit dem Schlauch ein „Eigen-
leben“ einhaucht.

Entgegen anders lautenden Publikatio-
nen der Vergangenheit sind Druckminder-
ventile in Feuerlösch- und Brandschutzan-
lagen durchaus erlaubt und vielfach not-
wendig. Denn es ist kostentechnisch meist 
nicht sinnvoll, allein wegen des hier ge-
nannten maximalen Ruhedrucks an den 

 Entnahmestellen z. B. ein Hochhaus in ver-
schiedene Druckzonen zu unterteilen und 
dazu jede Druckzone über die Druckerhö-
hungsanlage mit einer eigenen Pumpe zu 
bedienen. Oftmals müsste hier dann sogar 
mit zwei Pumpen je Druckzone gearbeitet 
werden, wenn eine redundante Ausführung 
der Anlage aus Gründen der Betriebssicher-
heit gefordert ist. In so manchem Hochhaus 
könnte eine solche Installation schnell zu ei-
ner Anhäufung von sechs oder mehr Pum-
pen führen.

Hier ist es nach DIN 14462 sichtlich einfa-
cher die Druckerhöhungsanlage nach DIN 
1988-500 auf Grundlage der Gebäudehöhe 
auszulegen und bei Bedarf über Armaturen 
zur Druckreduzierung lediglich einzelne 
Druckzonen in den tieferen Bereichen einzu-
regeln. Druckminderer sollen dabei mög-
lichst zentral angeordnet sein und müssen 
nach Herstellerangaben, jedoch mindestens 
einmal jährlich, instand gehalten werden. 
Drucktragende Gehäuseteile müssen aus 
nichtbrennbaren Materialien bestehen, um 
im Brandfall ein Schmelzen und Versagen 

der Armatur auszuschließen, und wie auch 
Absperreinrichtungen müssen Druckminder-
ventile gegen unbefugte Betätigung gesi-
chert sein.

Fazit
Bei Brandschutztechnischen Anlagen im Ge-
bäude treffen zwei sensible Schutzziele auf-
einander: der Schutz von Leib und Leben der 
Nutzer im Brandfall sowie der Schutz der Ge-
sundheit der Nutzer durch die Gewährleis-
tung von Genusstauglichkeit und Reinheit 
des Trinkwassers im bestimmungsgemäßen 
Betrieb des Gebäudes. Während oftmals be-
hördliche Auflagen und Vorgaben der Sach-
versicherer die Triebfeder für die Instandhal-
tung brandschutztechnischer Anlagen sind, 
ist der Gedanke an Hygiene und Trinkwasser-
qualität leider eher selten die Inspiration zur 
Nachrüstung solcher Anlagen. Beide Schutz-
ziele sind jedoch im Grunde identisch und 
dienen immer dem Gesundheitsschutz der 
Nutzer. Brandschutz und Trinkwasserhygie-
ne sind demnach keine Konkurrenten, son-
dern viel eher Kollegen. ▪
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